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Produktinformationsblatt zur GVI-Gruppen-Hausratversicherung 

 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die angebotene Versicherung geben. Diese Informa-

tionen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich aus dem Antrag, dem Zertifikat und den 

Versicherungsbedingungen. Lesen Sie deshalb die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. 

 

Allgemeine Produktinformationen 

 

1. Welchen Versicherungsvertrag bieten wir Ihnen an? 

Wir bieten Ihnen eine Hausratversicherung an. Grundlage sind 

die Allgemeinen Bedingungen für die Hausratversicherung 

(VHB 01/2008) sowie alle weiteren im Antrag genannten Be-

sonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 

 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versi-

chert? 

Wir versichern Ihren Hausrat gegen Schäden durch Feuer, 

Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus nach Einbruch, Lei-

tungswasser, Sturm (soweit dieser eine Windstärke von 8 Beau-

fort, d. h. 63 km/h erreicht) und Hagel. Näheres hierzu finden 

Sie in Abschnitt A § 1 VHB 01/2008. Wir erstatten Ihnen die  

Reparaturkosten, wenn Haushaltsgegenstände durch diese 

Gefahren beschädigt werden. Werden Ihre Sachen zerstört 

oder werden diese bei einem Einbruch gestohlen, erhalten Sie 

von uns den Wiederbeschaffungspreis (Neuwert). Weitere 

Informationen finden Sie in Abschnitt A § 12 VHB 01/2008. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht nur auf Haus-

haltsgegenstände, wie Möbel, Teppiche, Bekleidung, sondern 

umfasst auch Ihre elektrischen und elektronischen Haushalts-

geräte (z. B. Waschmaschine, TV, Computer) sowie Antennen 

und Markisen, die zu Ihrer Wohnung gehören. Darüber versi-

chern wir auch Bargeld und andere Wertsachen (z. B. 

Schmuck); die Entschädigung für Wertsachen ist jedoch der 

Höhe nach begrenzt. Versicherungsschutz für Fahrraddieb-

stahlschäden ist in der Hausratversicherung nicht enthalten, 

kann aber über eine Klausel gesondert vereinbart werden. 

Grundsätzlich nicht versichert ist das Gebäude selbst, in dem  

sich der Hausrat befindet. Ferner besteht im Regelfall kein 

Versicherungsschutz für Kraftfahrzeuge aller Art. Weitere In-

for mationen hierzu finden Sie in Abschnitt A § 6 VHB 01/2008. 

Es spielt übrigens keine Rolle, o b  die Haushaltsgegenstände 

Ihnen gehören oder nicht – vom Versicherungsschutz ausge-

nommen ist lediglich das Eigentum von Untermietern. 

 

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und 

was passiert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 

In Ihrem Antrag bzw. Angebot finden Sie Informationen dar-

über, für welchen Zeitraum und in welcher Höhe Sie Ihren 

Beitrag zahlen müssen. Bitte bezahlen Sie den ersten Beitrag 

nach Erhalt des Zertifikates; Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon 

selbstverständlich unberührt. Bei verspäteter Zahlung beginnt 

der Versicherungsschutz erst mit dem Eingang der verspäteten 

Zahlung bei uns. Außerdem können wir bis zum Eingang der 

verspäteten Zahlung vom Vertrag zurücktreten. Zahlen Sie 

einen der weiteren Beiträge nicht rechtzeitig, gefährden Sie 

Ihren Versicherungsschutz. Außerdem können wir den Vertrag 

unter bestimmten Voraussetzungen kündigen. Falls Sie uns 

eine Lastschrifterm ächtigung erteilen, sorgen Sie bitte recht-

zeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. Bitte be-

achten Sie, dass sich die Prämie während der Laufzeit ändern 

kann. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und dem  

Abschnitt B § 2 bis § 6 VHB 01/2008. 

 

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst 

müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Des-

halb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz 

herausgenommen. 

Nicht versichert sind insbesondere: 

- Schäden durch einfachen D iebstahl (d.h. es liegt weder 

ein E inbruch noch ein Raub vor. 

- Sengschäden; 

- Schäden durch Elementargefahren; dies sind Überschwem-

mung, Sturmflut, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Lawinen, 

Schneedruck und Vulkanausbruch. Diese Gefahren können 

aber über eine ergänzend abzuschließende Vereinbarung 

versichert werden.  

 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine 

vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe finden Sie je-

weils im Anschluss an die Beschreibung der versicherten Ge-

fahren (Abschnitt A § 1 bis § 5 VHB 01/2008). Darüber hinaus 

finden Sie eine Darstellung der nicht versicherten Sachen in 

Abschnitt A § 6 VHB 01/2008. 

 

 

5. Welche Pflichten haben Sie ... 

 

a. ….bei Vertragsschluss und welche Folgen können Verlet-

zungen dieser Pflichten haben? 

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müs-

sen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt 

wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Andernfalls 

können wir uns vorzeitig von dem Vertrag lösen und Sie verlie-

ren Ihren Versicherungsschutz. Gegebenenfalls können wir 

auch die Versicherungsbeiträge anpassen. Näheres entneh-

men Sie bitte Abschnitt B § 1 VHB 01/2008. Wenn der Hausrat 

bereits versichert war, nennen Sie uns bitte  den letzten Versi-

cherer des Hausrates sowie die Schäden, die an diesen ge-

meldet wurden. 

 

b. ….während der Vertragslaufzeit und welche Folgen können 

Verletzungen dieser Pflichten haben? 

Wenn sich Ihre im Versicherungsantrag oder später zum Ver-

trag gem achten Angaben verändern sollten, dann denken 

Sie bitte  daran, uns anzusprechen. Denn es kann sein, dass 

sich dann die Notwendigkeit ergibt, den Versicherungsver-

trag. Ein typischer Fall ist beispielsweise ein Umzug, d a  sich 

dadurch z. B. die wesentlichen Grundlagen der Bemessung 

Ihrer Prämie verändern können, etw a die Quadratmeterzahl 

der Wohnung. Darüber hinaus müssen Sie uns vorab über 

besondere Umstände informieren, die nach allgemeiner Le-

benserfahrung das Risiko eines Schadens erhöhen könnten. 

Dies ist z. B. der Fall, wenn am Haus ein Baugerüst aufgestellt 

wird  oder Ihre Wohnung mehr als drei Monate unbewohnt ist; 

in diesen Fällen steigt das Risiko eines Einbruchs deutlich an. 

Welche Verpflichtungen konkret bestehen, entnehmen Sie 

bitte Abschnitt A §§ 16 und 17 VHB 01/2008.Beachten Sie die  

benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung 

kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 

Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungs-

schutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können 

wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen 

Sie bitte Abschnitt B § 8 und § 9 VHB 01/2008. 

 

c. ....im Schadenfall und welche Folgen können Verletzungen 

dieser Pflichten haben? 

Rufen Sie im Brandfall sofort die Feuerwehr, schließen Sie bei 

Leitungswasserschäden den Haupthahn. Versuchen Sie, den 

Schaden gering zu halten, ohne Ihre eigene Sicherheit zu 

gefährden. Wenn ein Schadenfall eingetreten ist, setzen Sie 

sich bitte unverzüglich mit uns in Verbindung. Bitte erleichtern 

Sie uns die Untersuchungen, die nötig sind, um Ursache und 

Höhe des Schadens festzustellen. Weitere Informationen hierzu 

finden Sie in Abschnitt B § 8 VHB 01/2008. Beachten Sie die  

benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung 

kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 

Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungs-

schutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können 

wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Näheres entnehmen 

Sie bitte Abschnitt B § 8 VHB 01/2008. 

 

6. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz beginnt zum im Zertifikat angegebe-

nen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags gemäß Ziffer 3 

dieses Blattes rechtzeitig erfolgt. Im Zertifikat finden Sie auch 

Hinweise auf Vertragslaufzeit und  ende. Hat Ihr Vertrag eine 

Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich auto-

matisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie den Vertrag 

nicht spätestens drei Monate vor dem  Ende der Vertragslauf-

zeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei 

Jahren, können Sie diesen bereits zum Ende des dritten Jahres 

kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung 

hierbei drei Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer 

Vertragslaufzeit oder jedes darauf folgenden Jahres zugehen 

muss. Weitere Einzelheiten können Sie Abschnitt B § 3 VHB 

01/2008 entnehmen. 

 

7. Wann endet der Vertrag? 

Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündi-

gungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages stehen Ihnen 

weitere Kündigungsrechte zu. Hierzu gehört das Recht, dass 

Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen können, 

wenn wir eine Leistung erbracht haben. Einzelheiten entneh-

men Sie bitte Abschnitt B § 15 VHB 01/2008. 
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Tarifinformationen 

 

1. Versicherbar ist der Hausrat nur unter folgenden Vorausset-

zungen:  

●Neuwert bis zu € 170.000,– von ständig bewohnten Wohnungen. 

Bei einem höher zu versicherten Neuwert bedarf es einer Einzelan-

frage;  

●massives Wohngebäude mit Hartdach der BAK (I + II) und  

FHG (I +II);  

●alle nach außen führenden Türen zum Haus (Einfamilienhaus) 

oder Wohnung (Mehrfamilienhaus) haben einen von außen nicht 

abschraubbaren Sicherheitsbeschlag mit bündig (max. 3 mm ab-

stehend) montiertem Sicherheitsschloss. Ist dies nicht der Fall, so 

gilt je Einbruchdiebstahl/Vandalismus-Schadenfall ein Selbstbehalt 

von mindestens € 325,–; 

●nicht mehr als zwei Vorschäden in den letzten drei Jahren oder 

keine Vorschäden mit einer Gesamthöhe von mehr als € 1.600,–. 

 

Bauartenklassen (BAK) Bauausführung 

I. Außenwände massiv (Mauerwerk, Beton), harte Dachung.II. Außenwände 

aus Stahl- oder Holzfachwerk mit Stein- oder Glasfüllung,  

 Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion mit Wandplattenverkleidung aus nicht 

 brennbarem Material (z.B. Profilblech, Asbestzement, kein Kunststoff), 

harte Dachung. 

Fertighausgruppen (FHG) Bauausführung 

I Außenwände in allen Teilen – einschließlich der tragenden Konstruktion 

– aus feuerbeständigen Bauteilen (massiv), harte Dachung. 

II Fundament massiv, tragende Konstruktion aus Stahl, Holz, Leichtbautei-

len oder dergleichen, Umfassungswände und tragende Konstruktion 

nach Innen und Außen mit feuerhemmenden, nichtbrennbaren Baustof-

fen ummantelt bzw. verkleidet (z.B. Putz, Klinkersteine, Gipsplatten, Pro-

filblech, nicht Metall, Metallfolien oder Kunststoff), harte Dachung. 

Tarifzone 1: Deutschland, soweit nicht unter Tarifzone 2 oder 3 aufgeführt 

und alle Orte unter 50.000 Einwohnern, die  im PLZ-Bereich der Tarifzo-

ne 2 liegen. 

Tarifzone 2: 01067-01326, 03042-03099, 03149-03197, 04509-04579, 

04643-04688, 04758-04889, 06179-06259, 06366-06429, 06618-06688, 

06727, 06749-06869, 07545-07778, 09111-09127, 09130-09131, 14476, 

14513-14959, 15306-15328, 15907-16307, 16775-16949, 17109-17379, 

18246-18609, 19205-19399, 21244-21449, 21614-21789, 23701-23829, 

23879-23948, 24103-24409, 24768-24999, 25524-27729, 29221-29369, 

29525-29699, 31008-31039, 31134-32839, 33098-34134, 35390-35519, 

37073-37085, 38100-38126, 38440-38448, 39104-39130, 39218-39279, 

41812-42929, 45525-45549, 46325-46459, 47533-47669, 48143-49839, 

51545-51789, 52134-53639, 53879-53919, 54290-54296, 55116-55299, 

56068-56283, 56294-56379, 56564-56659, 58089-58739, 59063-59823, 

61118-61279, 63571-63599, 63654-63755, 63791-63796, 64283-64589, 

64807-65629, 66111-66459, 66538-66589, 66663-66839, 67059-67663, 

68159-69259, 70173-70619, 76131-76229, 76726-76779, 79098-79117, 

80331-82239, 85521-85778, 93047-93059, 99084-99638. 

 

Tarifzone 3: 04103-04469, 06108-06132, 10115-14473, 14478-14482, 

14974-15299, 15344-15898, 16321-16767, 17033-17099, 17389-18239, 

19053-19089, 19406-21228, 21465-21529, 22041-23689, 23843-23869, 

23966-23999, 24534-24649, 25335-25499, 27749-28879, 30159-30989, 

40210-41751, 44135-45481, 45657-46286, 46483-47529, 47798-47929, 

50126-51519, 52062-52080, 53721-53859, 60311-60599, 61348-63549, 

65719-65936. 

 

2. Notfallservice 

Kostenloser Notfall-Service: 24-Stunden-Hilfeleistung bei Notfällen 

weltweit (Hotline-Nr. 0180 5 600 404; bitte Stichwort „Gruppenver-

trag Geld und Verbraucher“ nennen). 

 

Leistungsübersicht 

 

Die Leistungen sind verkürzt wiedergegeben. Maßgebend ist der Wortlaut der Versicherungsbedingungen. 

 

Beitragsfrei vereinbart ist bzw. sind mitversichert (Auszug aus den Bedingungen): 

Klausel GVI-Gruppen-Hausratversicherung 

Überspannung bis zur Versicherungssumme 

Einbruchdiebstahl- und Raubschäden durch Mitbewohner/Hausangestellte bis zu 600 Euro je ausführende Person 

weitere Gefahren wie Verpuffung, Überschallknall, Anprall eines Kfz, seiner Teile 

oder Ladung, Innere Unruhe, Streik und Aussperrung 

ja 

Gegenstände in Kfz Entschädigungsgrenze 250 Euro 

Wäsche auf dem eingefriedeten Versicherungsgrundstück Entschädigungsgrenze 250 Euro 

Gartenmöbel und Gartengeräte Entschädigungsgrenze 250 Euro 

Wasserverlust durch Rohrbruch Entschädigungsgrenze 500 Euro 

Tiefkühlgut Entschädigungsgrenze 250 Euro 

Rückstau ja,  

in das Gebäude eingefügte Sachen  ja 

Anlagen zur Sicherung des Hausrats ja 

Kostenübernahme für Transport + Lager längstens für 200 Tage 

Kostenübernahme für Hotelaufenthalt 

längstens für 200 Tage, max. 2‰ der Versicherungs-

summe pro Tag 

Kostenübernahme für Umzug 1% der Versicherungssumme, max. 500 Euro 

Rückreisekosten aus dem Urlaub Entschädigungsgrenze 5.000 Euro 

Sachverständigenkosten Entschädigungsgrenze 2.500 Euro 

Hausrat in Einliegerwohnung ja 

Hausrat innerhalb der Arbeitsstätte 20% der Versicherungssumme, max. 10.000 Euro 

Sachen im häuslichen Arbeitszimmer 20% der Versicherungssumme 

Sachen in Bankgewahrsam 20% der Versicherungssumme 

Diebstahl im Krankenhaus oder Kurklinik 

Entschädigungsgrenze 250 Euro für Hausrat, max. 50 Euro 

für Bargeld 

Diebstahl von Kinderwagen + Gehhilfen 1% der Versicherungssumme 

Außenversicherung bis zu 12 Monaten 

Wertsachen 25% der Versicherungssumme 

Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere 

Entschädigungsgrenze bis 10 % der Versicherungssumme, 

max. 5.000 Euro 

Grobe Fahrlässigkeit 

Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit bis 2.500 Euro 

7812 Maklerklausel ja 

Künftige Bedingungsverbesserungen gelten automatisch ja 

Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen ja 

Einschlussmöglichkeiten gegen Mehrbeitrag  

Fahrraddiebstahl/Krankenfahrstühle ja 

Wertsachen 40% der Versicherungssumme 

Elementarversicherung (Schäden durch Elementargefahren: Überschwemmung, 

Erdsenkung, Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck und Vulkanausbruch) 

Selbstbeteiligung 10% der Versicherungssumme (mind. 

500 Euro, max. 5.000 Euro) 
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Kundeninformation GVI-Gruppen-Sachversicherungen 

 

Nachfolgend wollen wir Ihnen wesentliche Informationen zum Vertragsverhältnis geben, die für alle bei uns abgeschlossenen Gruppenversiche-

rungsverträge von Bedeutung sind. Versicherungsnehmer ist jeweils die Geld und Verbraucher e.V. (GVI). Als GVI-Mitglied können Sie den 

Gruppenversicherungsverträgen beitreten. Da es sich um einen Überblick handelt, sind die Regelungen nicht abschließend. Bitte beachten Sie 

daher auch die benannten Verweise. 

1. Identität und ladungsfähige Anschrift der Versicherer und des 

Versicherungsnehmers 

 

Versicherer 

Sachversicherungen (Hausrat- und Wohngebäudeversicherung) 

 

Chartis Europe S. A. – Direktion für Deutschland, Hauptbevollmächtig-

ter: Johannes A. Vink 

Hauptsitz der Gesellschaft: Paris,  

Rechtsform: S. A. (Société Anonyme / Aktiengesellschaft) 

Sitz der Zweigniederlassung: Frankfurt, Registergericht Frankfurt/Main 

HRB 31 302, USt.-Nr. 04522348154, USt.-IdNr. DE 114107270 

Oberlindau 76-78, 60323 Frankfurt, 

Filialdirektion Heilbronn: Karlstraße 68-72, 74076 Heilbronn, Tel. 

07131/1860-0, Fax. 07131/186-214, wueba.service@wueba.de 

www.wueba.de 

 

Versicherungsnehmer der GVI-Gruppenversicherungen 

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, 

Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI), Neckargartacher Str. 90, 74080 

Heilbronn, Telefon 07131-913320, Fax 07131-91332-119, E-Mail: 

info@geldundverbraucher.de, Internet: www.geldundverbraucher.de, 

Registergericht Heilbronn (VR 1793), Vorstand: Siegfried Karle, Jürgen 

Buck 

 

2. Identität und ladungsfähige Anschrift sonstiger gewerblich täti-

ger Personen 

Die GVI-Gruppenversicherungen werden von der Geld und Verbrau-

cher-Verlags GmbH & Co. KG vermittelt und verwaltet. Die GVI ist Al-

leininhaber der Geld und Verbraucher Verlags-GmbH & Co. KG. KG 

(GuV): Amtsgericht Stuttgart (HRA 103596). Komplementärin: Geld und 

Verbraucher Verlagsverwaltungs-GmbH, Amtsgericht Stuttgart (HRB 

105532.). Geschäftsführer: Siegfried Karle. Die Komplementärin ist im 

Versicherungsvermittlerregister unter der Nummer D-TTTR-GQ5EC-74 

als Versicherungsmakler (§ 59 Absatz 3 VVG) mit Erlaubnis nach § 34 

d Abs. 1 GewO durch die IHK Heilbronn-Franken, Ferdinand-Braun-Str. 

20, 74074 Heilbronn eingetragen. 

GuV-Adresse: Neckargartacher Str. 90, 74080 Heilbronn. Telefon 

07131-913320, Fax 07131-91332-119 

 

3. Ladungsfähige Anschrift und gesetzliche Vertretung 

Die in Ziffer 1 und 2 genannten Versicherer; Versicherungsnehmer 

und sonstige gewerblich tätige Personen werden vertreten durch 

den Hauptbevollmächtigten, Vorstand bzw. Geschäftsführer unter 

der o.g. Anschrift. 

 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Aufsichtsbehörde 

 

Gegenstand unserer Geschäftstätigkeit ist im In- und Ausland der 

Betrieb aller Arten der Schaden- und Unfallversicherung sowie der 

Rückversicherung in allen Arten, die Vermittlung von Versicherun-

gen in Arten, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt und der Be-

trieb anderer Geschäfte, die mit dem Versicherungsgeschäft in un-

mittelbarem Zusammenhang stehen. 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde ist die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) - Sektor 

Versicherungsaufsicht -, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn 

 

5. Regelungen zum Garantiefonds sind nicht anzuwenden. 

 

6.  Merkmale der Versicherungsleistung: 

Die für Ihren Vertrag geltenden Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen, Besonderen Bedingungen und weiteren Vereinbarungen 

(u.a. Merkblatt zur Datenverarbeitung) sind in unserem An-

trag/Angebot und/oder dem Zertifikat/Versicherungsschein genau 

benannt. Bitte prüfen Sie, ob diese Unterlagen vollständig dem An-

trag/Angebot angeheftet sind und Sie somit rechtzeitig davon Kennt-

nis nehmen konnten. Die Versicherungsleistung ergibt sich aus 

dem Zertifikat/Versicherungsschein und den weiter genannten Ver-

tragsbestimmungen. Einen Überblick über die Vertragsleistung fin-

den Sie zu jedem Produkt im Produktinformationsblatt. Jedes ge-

nannte Dokument und weitere Informationen können Sie auf der 

Homepage www.geldundverbraucher.de eingesehen und herunter 

geladen werden. Sofern im Zertifikat/Versicherungsschein vom An-

trag/Angebot abgewichen wurde, ist dies durch Hervorhebung 

kenntlich gemacht worden. Die Abweichungen gelten als geneh-

migt, wenn ihnen nicht binnen eines Monats ab Zugang des Zertifi-

kats/Versicherungsscheines in Textform unter der in Ziffer 2 be-

nannten Anschrift der GuV widersprochen wird. 

 

7. Gesamtpreis der Versicherung: 

Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und 

sonstigen Preisbestandteile entnehmen Sie bitte unserem An-

trag/Angebot und der Tarifinformation sowie später dem Zertifi-

kat/Versicherungsschein.  

 

8. Zusätzlich anfallende Kosten: 

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden 

nicht erhoben - außer Rechnungsgebühren, Mahngebühren sowie 

Kosten bei Nichteinlösung im Rahmen eines Lastschriftverfahrens. 

Sofern Zusatzleistungen außerhalb der normalen Vertragsver-

waltung in Anspruch genommen werden, richten sich die Ge-

bühren nach der jeweils aktuellen Gebührentabelle. Die Ge-

bührentabelle kann auf der Homepage 

www.geldundverbraucher.de/vertragsinformationen eingesehen und 

herunter geladen werden. 

 

9. Prämie:  

Der im Zertifikat/Versicherungsschein ausgewiesene erste Beitrag 

ist unverzüglich nach Ablauf der Widerrufsfrist gemäß Ziffer 13 zu 

zahlen. Bei Lastschrifteinzug ziehen wir den Betrag ein. 

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Beitragszahlung, weil die Ver-

sicherer im Falle eines Zahlungsverzuges nach § 37 Versicherungs-

vertragsgesetz (VVG) zum Rücktritt berechtigt und im Versiche-

rungsfall leistungsfrei sein können. 

Wegen der weiteren Einzelheiten zur Prämienzahlung lesen Sie bitte 

die Regelung im Gesetz und in den Vertragsbedingungen. Die Last-

schriftermächtigung wird mit Antragsunterzeichnung erklärt, wenn 

dort die Kontodaten vollständig eingetragen sind. Abweichende Er-

klärungen sind in einer gesonderten Lastschriftermächtigung vorzu-

nehmen oder anzuzeigen. 

 

10. Gültigkeitsdauer von Angebote 

Soweit im Angebot oder den Vertragsbestimmungen nichts Abwei-

chendes geregelt ist, halten wir uns für höchstens 3 Monate an ein 

Angebot gebunden. 

 

11. Risikohinweise für Finanzdienstleistungen 

Entfällt, da sie nicht angeboten werden. 

 

12. Zustandekommen des Vertrages: 

Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung eines Zertifi-

kates/Versicherungsscheines mit dem Inhalt des Zertifika-

tes/Versicherungsscheines nach schriftlicher Antragstellung (Antrags-

modell) zustande. Alternativ kann der Vertrag durch Ihre Vertrags-

annahmeerklärung nach Erhalt eines Angebotes des Versicherers mit 

dem Inhalt des Zertifikats/Versicherungsscheines (Invitatio-Modell) 

geschlossen werden. 

Die Vertragsinformationen nach § 7 VVG müssen jeweils rechtzeitig 

vor Vertragserklärung vorliegen, falls darauf nicht ausdrücklich 

verzichtet wurde. 

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Zertifika-

tes/Versicherungsscheins (rechtzeitiger Zahlung des ersten Bei-

trags nach Ziffer 9), jedoch nicht vor dem darin benannten Ver-

tragsbeginn. Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt ein-

gefordert, dann aber unverzüglich gezahlt, so beginnt der Ver-

sicherungsschutz zu dem benannten Vertragsbeginn. 

 

Sollte aufgrund einer Gesetzesänderung oder Änderung der Recht-

sprechung eine Anpassung der Vertragsbedingungen erforderlich 

werden, wird diese wirksam, wenn Sie den Vertrag nach Zugang 

des begründeten Änderungsvorschlages des Versicherers durch 

Prämienfortzahlung oder durch die widerspruchslose Hinnahme der 

mailto:wueba.service@wueba.de 
www.wueba.de 
mailto:info@geldundverbraucher.de, Internet: www.geldundverbraucher.de, 
www.geldundverbraucher.de eingesehen und herunter 
www.geldundverbraucher.de/vertragsinformationen eingesehen und 
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Belastung Ihres Kontos durch Lastschrift auf Grund einer Einzugs-

ermächtigung einverständlich fortsetzen. Voraussetzung ist, dass 

die Änderung für Sie zumutbar ist, Sie auf die Rechtswirkung aus-

drücklich vorher hingewiesen und Ihnen das Recht zum Wider-

spruch eingeräumt wurden. 

 

13. Widerrufsrecht: 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 

Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-

fen. Diese Frist beginnt, nachdem Sie das Zertifikat/den Versiche-

rungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-

meinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen ge-

mäß § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbin-

dung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung 

und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, im elektro-

nischen Geschäftsverkehr jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflich-

ten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 

Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bür-

gerlichen Gesetzbuche. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 

rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an 

den GuV (Anschrift siehe Ziffer 2). 

 

Widerrufsfolgen: 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, 

und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 

entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass 

der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 

entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich 

um einen Betrag in Höhe von 1/360 der Jahresprämie multipliziert 

mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden 

hat. Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, 

spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versi-

cherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirk-

same Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzu-

gewähren und gezogener Nutzen (z. B. Zinsen) herauszugeben 

sind. 

 

Besondere Hinweise: 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrückli-

chen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig 

erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

14. Laufzeit: 

Über die Laufzeit des Vertrages gibt Ihnen unser Antrag/Angebot 

bzw. das Zertifikat/der Versicherungsschein Auskunft. 

 

15. Vertragsbeendigung: 

Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abgeschlossen. 

Das Versicherungsverhältnis verlängert sich stillschweigend von Jahr 

zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der an-

deren Partei eine Kündigung in Textform zugegangen ist. Bei einer 

Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann zum Ende des dritten 

oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist 

von drei Monaten gekündigt werden. Abweichende Regelungen 

können sich aus den Vertragsbedingungen zu den einzelnen Pro-

dukten ergeben (siehe Produktinformationsblatt). Weitere Rege-

lungen finden Sie unter Besondere Vereinbarungen (Ziffer 22). 

 

16. entfällt 

 

17.  Anwendbares Recht, zuständiges Gericht:  

Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet deutsches 

Recht Anwendung. Für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit 

dem Versicherungsvertrag sind örtlich sowohl die Gerichte am 

Firmensitz der Versicherer als auch die Gerichte an Ihrem Wohn-

sitz/gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Für Klagen gegen Sie 

sind nur die Gerichte an Ihrem Wohnsitz/gewöhnlichen Aufent-

haltsort zuständig. Gemäß § 215 Abs. 3 VVG kann eine abweichen-

de Vereinbarung getroffen werden. 

 

18. Vertragssprache:  

Für den Vertrag einschließlich Vorabinformationen und für die 

Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages kommt die 

deutsche Sprache zur Anwendung. 

 

19. Beschwerdeverfahren: 

Im Falle einer Reklamation können Sie sich an den GuV, den zu-

ständigen Abteilungsleiter oder den Vorstand der Versicherer wen-

den und eine kostenfreie Überprüfung veranlassen. Sie erhalten 

innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Stellungnahme, falls nicht 

abgeholfen werden kann. 

Die Versicherer bieten auf ihrer Homepage weitere Schlichtungs-

möglichkeiten an. Die Versicherer sind Mitglieder im Verein Versi-

cherungsombudsmann e.V. 

Damit ist für Sie als besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, den 

unabhängigen und neutralen Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, 

wenn Sie mit einer Entscheidung von den Versicherern nicht einver-

standen sein sollten. Sie müssten die Beschwerde innerhalb von 

acht Wochen ab Erhalt der Entscheidung dort einreichen. Ihre Mög-

lichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt. 

Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. 

 

Versicherungsombudsmann e.V.,  

Postfach 080632, 10006 Berlin,  

www.versicherungsombudsmann.de 

 

20. Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde: 

Neben den in Ziffer 19 genannten Beschwerde- oder Schlichtungs-

verfahren besteht auch die Möglichkeit der Beschwerde bei der un-

ter 4 genannten Aufsichtsbehörde. 

 

21. Anzeige- und Mitteilungspflichten: 

Bitte beantworten Sie die Fragen in Antrags- und weiteren Vertrags- 

und Schadenformularen vollständig und richtig. Striche, sonstige 

Zeichen oder Nichtbeantwortung gelten als Verneinung. Die Verlet-

zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht sowie weiterer Obliegen-

heiten kann den Versicherer berechtigen, (je nach Verschulden) 

vom Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder anzupassen, was 

unter Umständen zur Leistungsfreiheit des Versicherers (auch für 

bereits eingetretene Versicherungsfälle) führen kann. Bitte beach-

ten Sie dazu auch die Regelungen in den Allgemeinen und Be-

sonderen Versicherungsbedingungen. 

Allgemeine Vertragsinformationen können über die Homepage 

www.geldundverbraucher.de bekannt gegeben oder zum Downlo-

ad bereitgestellt werden. Auf dieser Homepage stehen die aktuel-

len allgemeinen Vertragsregelungen und Informationen zur Ein-

sicht bereit.  Auf Anforderung – ggf. gegen Gebühr – sind Abschrif-

ten erhältlich. 

 

22. Besondere Vereinbarungen: 

Nebenabreden und Deckungszusagen sind nur mit schriftlicher Zu-

stimmung der hierzu vom Versicherer bevollmächtigte GuV wirksam.  

 

Der Antragstelle/Kunde bevollmächtigt den GuV nach eigenem Ermes-

sen den Versicherungsvertrag zu kündigen, um den Versicherer zu 

wechseln. In diesem Fall steht dem Antragsteller bei Verschlechterun-

gen des Versicherungsschutzes oder bei Beitragserhöhungen gemäß 

dem Versicherungsvertragsgesetz, innerhalb eines Monats nach Erhalt 

der Mitteilung, zum Zeitpunkt der Änderung ein Kündigungsrecht zu. 

 

Änderungen zum Versicherungsumfang, Beitrag und zum Versicherer 

und ähnliches werden z.B. mittels der Mitgliederzeitschrift, Rundschrei-

ben, Homepage www.geldundverbraucher.de oder ähnliches, bekannt 

gegeben. 

 

Für den Abschluss der Gruppenversicherung ist eine GVI-Mitgliedschaft 

Voraussetzung. Bei Beendigung der GVI-Mitgliedschaft muss die Grup-

penversicherung separat gekündigt werden. 

 

23.  Datenschutzklausel:  

Mit dem Vertragsschluss willigen Sie auch in die für die Ver-

tragsverwaltung und Schadenbearbeitung notwendige Speicherung 

und Übermittlung der überlassenen Personen- und Sachdaten ein. 

Einzelheiten dazu und zu Ihren gesetzlichen Rechten sind im Merk-

blatt zur Datenverarbeitung geregelt. 

 

24. Originalunterlagen:  

Die eingereichten Unterlagen archivieren wir elektronisch und ver-

nichten deshalb die Originalbelege spätestens 8 Wochen nach 

Einsendung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestim-

mungen. Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt 

werden, die die Übereinstimmung des gespeicherten Dokumentes 

mit dem vorgelegten Original erklärt. 

www.versicherungsombudsmann.de 
www.geldundverbraucher.de bekannt gegeben oder zum Downlo-
www.geldundverbraucher.de oder �hnliches, bekannt 
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Besondere Bestimmungen und 

Klauseln zur Hausratversicherung 

 

1. Versicherte Gefahr 

 

7111 (VHB 2008) Überspannung  

1. In Ergänzung zum Versicherungsschutz für 

Blitzschlagschäden leistet der Versicherer 

Entschädigung auch für Schäden, die an 

versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten 

durch Überspannung, Überstrom und Kurzschluss 

infolge eines Blitzes oder durch sonstige 

atmosphärisch bedingte Elektrizität entstehen. 

2. Diese gelten bis zur Höhe der Versicherungssumme 

mitversichert.  

 

Einbruchdiebstahl- und Raubschäden durch 

Hausangestellte 

Haben Personen, die beim Versicherungsnehmer wohnen, 

oder Hausangestellte des Versicherungsnehmers den 

Versicherungsfall durch Einbruchdiebstahl oder 

Beraubung herbeigeführt, wird Entschädigung abweichend 

von den Bedingungen bis zu 600,00 EUR je ausführende 

Person geleistet. 

 

Weitere versicherte Gefahren 

In Erweiterung von Abschnitt A § 1 VHB 2008 wird 

Entschädigung für versicherte Sachen geleistet, die durch 

Innere Unruhe, Streik, Aussperrung, Verpuffung, 

Überschallknall, Anprall eines Kraftfahrzeuges, seiner 

Teile oder seiner Ladung beschädigt werden. 

1. Innere Unruhe, Streik oder Aussperrung 

Entschädigung für versicherte Sachen wird geleistet, 

die unmittelbar durch 

a) Gewalthandlungen im Zusammenhang mit 

Inneren Unruhen zerstört oder beschädigt 

werden. Eingeschlossen sind unmittelbare 

Schäden durch Wegnahme bei Plünderungen 

in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren 

Unruhen. 

b) Handlungen der streikenden oder 

ausgesperrten Arbeitnehmer in Zusammenhang 

mit einem Streik oder beim Widerstand gegen 

eine Aussperrung zerstört oder beschädigt 

werden. 

Als Streik gilt die gemeinsam planmäßig 

durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel 

gerichtete Arbeitseinstellung einer 

verhältnismäßig großen Zahl von 

Arbeitnehmern. Aussperrung ist die auf ein be-

stimmtes Ziel gerichtete planmäßige 

Ausschließung einer verhältnismäßig großen 

Zahl von Arbeitnehmern. 

 

2. Überschallknall 

Als Schaden durch Überschallknall gilt jede 

unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung 

versicherter Sachen, die direkt auf der durch den 

Überschallknall eines Flugzeuges entstehenden 

Druckwelle beruhen. 

 

3. Fahrzeuganprall 

Als Fahrzeuganprall gilt jede unmittelbare Zerstörung 

oder Beschädigung der versicherten Sachen durch 

die Berührung eines Schienen- oder 

Straßenfahrzeuges. 

Die Versicherung erstreckt sich nicht  auf 

a) Schäden, die von Fahrzeugen verursacht 

werden, die vom Versicherungsnehmer, dem 

Benutzer der versicherten Gebäude oder deren 

Arbeitnehmer betrieben werden, 

b) Schäden an Fahrzeugen, 

c) Schäden durch Verschleiß, 

 

4. Leistung von Bund, Ländern und Gemeinden 

a) Ein Anspruch auf Entschädigung für Schäden 

durch Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung 

besteht insoweit nicht, als Schadenersatz auf 

Grund öffentlich-rechtlichen 

Entschädigungsrechts beansprucht werden 

kann. 

b) Ein Anspruch auf Entschädigung in den Fällen 

von Nr. 4 a erstreckt sich nur auf den Teil des 

Schadens, der die Höchstgrenzen auf Grund 

öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts 

überschreitet. 

 

5. Jahreshöchstentschädigung 

Die Entschädigung ist auf die Jah-

reshöchstentschädigung von 100 % der 

Versicherungssumme, maximal jedoch auf 500.000 

Euro, begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden 

Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter 

die Jahreshöchstentschädigung. 

 

6. Nicht versicherte Schäden 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne 

Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

Schäden,  

a) die durch Kriegsereignisse jeder Art, 

Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand 

oder Verfügung von hoher Hand entstehen. Ist 

der Beweis für einen dieser Ausschlüsse nicht 

zu erbringen, so genügt die überwiegende 

Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf eine 

dieser Ursachen zurückzuführen ist. 

b) die vom Versicherungsnehmer oder einem 

Repräsentanten verursacht werden. 

 

7. Besondere Kündigungsfrist 

Sowohl der Versicherer als auch der 

Versicherungsnehmer können diese Klausel 

jederzeit durch schriftliche Erklärung kündigen. Die 

Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. 

 

Gegenstände in Kraftfahrzeugen 

Entschädigung wird auch geleistet für versicherte Sachen, 

die dem Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in 

häuslicher Gemeinschaft lebenden Person gehören oder 

ihrem persönlichen Gebrauch dienen, wenn sie sich 

vorübergehend außerhalb der Wohnung befinden und 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland durch 

Aufbrechen verschlossener Kraftfahrzeuge, nicht aber 

Kraftfahrzeuganhänger, entwendet oder bei diesem 

Ereignis zerstört oder beschädigt werden. Dem 

Aufbrechen steht die Verwendung falscher Schlüssel oder 

anderer zum ordnungsgemäßen Öffnen nicht bestimmter 

Werkzeuge zum Öffnen der Türen oder Behältnisse des 

Fahrzeuges gleich. 

Nach beendetem Gebrauch werden in der Zeit von 22 Uhr 

bis 6 Uhr eintretende Schäden nur ersetzt, wenn das 

Kraftfahrzeug auf einem bewachten Parkplatz oder einem 

verschlossenen Hofraum abgestellt war. 

Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen, Foto-, 

Film- und Videogeräte einschließlich Zubehör, 

Kraftfahrzeugzubehör, Funkgeräte, Auto- und 

Mobiltelefone, Laptops und Notebooks sowie 

Handelsware. Die Entschädigung für den einzelnen 

Schadensfall ist auf 250 Euro begrenzt. 



HR3-BBR Stand 01.01.09 - Seite 2 von 4 

Wäsche 

Der Versicherer leistet auch im Falle der Entwendung 

durch einfachen Diebstahl Entschädigung für Wäsche, die 

sich tagsüber beispielsweise zum Waschen, Trocknen 

oder Lüften außerhalb der Versicherungsräume auf dem 

Versicherungsgrundstück befindet. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 250 Euro 

begrenzt. 

 

Gartenmöbel und Gartengeräte 

Der Versicherer leistet auch im Falle der Entwendung 

durch einfachen Diebstahl Entschädigung für Gartenmöbel 

und Gartengeräte außerhalb der Versicherungsräume auf 

dem eingefriedeten Versicherungsgrundstück. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 250 Euro 

begrenzt. 

 

Wasserverlust durch Rohrbruch 

Tritt infolge eines versicherten Rohrbruchs 

Leitungswasser bestimmungswidrig aus, erstattet der 

Versicherer die dem Versicherungsnehmer dadurch 

entstehenden nachgewiesenen Mehrkosten für den 

Wasserverlust. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf max.  500 

Euro begrenzt. 

 

Tiefkühlgut 

Schäden am Tiefkühlgut gelten bis zu einem Wert von 250 

Euro mitversichert, wenn die Lebensmittel durch einen 

nachgewiesenen im Stromnetz aufgetretenen öffentlichen 

Stromausfall – nicht durch das zuständige 

Energieversorgungsunternehmen angekündigtem 

Netzausfall – ungenießbar werden und entsorgt werden 

müssen.  

Nicht versichert sind Schäden durch technische Defekte, 

die nicht durch eine versicherte Gefahr verursacht wurden, 

und durch den Benutzer verursachte Bedienungsfehler.  

 

Rückstau 

Der witterungsbedingte Rückstauschaden  über die 

Hausentwässerung an versicherten Hausratgegenständen 

gilt als mitversichert, solange und soweit ein 

funktionsfähiges Rückstauventil vorhanden ist.  

 

2. Versicherte Sachen 

 

Anlagen, die zur Sicherung des versicherten 

Hausrates dienen 

Mitversichert sind Anlagen, die zur Sicherung des 

versicherten Hausrates dienen. 

 

7212 In das Gebäude eingefügte Sachen 

1. Die im Versicherungsvertrag besonders bezeichneten 

Sachen, z.B. Einbaumöbel, Bodenbeläge, Innen-

anstriche und Tapeten, sind ohne besondere 

Bezeichnung versichert, soweit sie 

Gebäudebestandteile sein könnten. 

2. Soweit gemäß Nr. 1 sanitäre Anlagen und 

leitungswasserführende Installationen versichert sind, 

erstreckt sich die Versicherung auch auf Frostschäden 

an diesen Sachen sowie auf Frost- und sonstige 

Bruchschäden an deren Zu- und Ableitungsrohren. 

3. Pflicht- und Monopolrechte bleiben unberührt. 

 

Eine Entschädigung aus der Gebäudeversicherung geht 

dieser Deckung vor (Subsidiärdeckung) 

 

7214 (VHB 2008) Eingelagerte Hausratgegenstände 

Von eingelagerten Hausratgegenständen sind nicht 

versichert: 

Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden 

einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, 

Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 

Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Silber, Gold 

oder Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, 

Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, Collagen, 

Zeichnungen, Graphiken und Plastiken), Schusswaffen, 

Foto- und optische Apparate sowie sonstige Sachen, die 

über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch mit 

Ausnahme von Möbelstücken. 

3. Versicherte Kosten 

 

Kostenübernahme für Transport und Lager 

Abweichend von Abschnitt A § 8 Nr. 1 d) VHB 2008 

werden die Kosten für Transport und Lagerung des 

versicherten Hausrates längstens für die Dauer von 

200 Tagen ersetzt. 

 

Kostenübernahme für Hotelaufenthalt 

Abweichend von Abschnitt A § 8 Nr. 1 c) VHB 2008 

werden die Kosten für Hotel- oder ähnliche Unterbringung 

ohne Nebenkosten längstens für die Dauer von 200 Tagen 

ersetzt. Die Entschädigung ist pro Tag auf 2 o/oo der 

Versicherungssumme begrenzt, soweit nicht etwas 

anderes vereinbart ist. 

 

Kostenübernahme für Umzug 

In Erweiterung von Abschnitt A § 8 VHB 2008 werden die 

notwendigen Kosten für einen Umzug innerhalb 

Deutschlands ersetzt, wenn die versicherte Wohnung 

(siehe Abschnitt A § 6 Nr. 3 VHB 2008) infolge eines 

Versicherungsfalles (siehe Abschnitt A § 1 VHB 2008) 

unbewohnbar wurde und auch die Beschränkung auf 

einen etwa bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Die 

Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 % der 

Versicherungssumme, maximal jedoch auf 500 Euro 

begrenzt. 

 

Rückreisekosten des Versicherungsnehmers aus dem 

Urlaub 

Der Versicherer ersetzt die Fahrtmehrkosten, wenn wegen 

eines erheblichen Versicherungsfalles die Urlaubsreise 

vorzeitig abgebrochen werden muss, um an den 

Versicherungsort zu reisen. 

Ein Versicherungsfall ist erheblich, wenn der 

Sachschaden voraussichtlich 10.000 Euro übersteigt und 

die Anwesenheit des Versicherungsnehmers am 

Versicherungsort notwendig ist. 

Als Urlaubsreise gilt die privat veranlasste Abwesenheit 

vom Versicherungsort von mindestens vier Tagen bis zu 

einer Dauer von maximal sechs Wochen. 

Ersetzt werden die Fahrtmehrkosten für ein 

angemessenes Reisemittel, entsprechend dem benutzten 

Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den 

Versicherungsort. 

Eine schadenbedingte Rückreise ist grundsätzlich mit dem 

Versicherer abzustimmen. Vor Antritt der Reise an den 

Versicherungsort sind die Weisungen des Versicherers 

einzuholen. Die Entschädigung je Versicherungsfall ist 

auf 5.000 Euro begrenzt. 

 

Sachverständigenkosten 

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden 10.000 

Euro, so ersetzt der Versicherer 80 % von den nach 

Abschnitt A § 15 VHB 2008 durch den 

Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des 

Sachverständigenverfahrens, höchstens jedoch 2.500 

Euro.  
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4. Versicherungsort 

 

Hausrat in Einliegerwohnungen 

In Erweiterung zu Abschnitt A § 6 Nr. 3 VHB 2008 gilt 

vereinbart, dass als Versicherungsort auch die vermietete 

Einliegerwohnung des Versicherungsnehmers gilt, soweit 

es den Hausrat des Versicherungsnehmers betrifft. Eine 

Entschädigungsleistung für Gebäudebeschädigungen wird 

nur erbracht, sofern nicht aus einem anderen Vertrag 

Entschädigung erlangt werden kann. 

 

Arbeitsstätte des Versicherungsnehmers 

In Ergänzung zu Abschnitt A § 6 Nr. 3 VHB 2008 erstreckt 

sich der Versicherungsschutz auch auf die innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland gelegene Arbeitsstätte des 

Versicherungsnehmers oder eine mit ihm in häuslicher 

Gemeinschaft lebende Person. Hierunter fallen auch 

Studentenzimmer der in häuslicher Gemeinschaft 

lebenden Person. Die Entschädigung ist auf 20 % der 

Versicherungssumme, maximal 10.000 Euro begrenzt. 

 

Häusliches Arbeitszimmer 

Sachen im häuslichen Arbeitszimmer, die dem Beruf oder 

Gewerbe des Versicherungsnehmers dienen, sind bis 20 

% der Versicherungssumme mitversichert. Sie müssen in 

der Versicherungssumme berücksichtigt sein. Nicht 

versichert sind Vorräte jeglicher Art, die dem Beruf oder 

Gewerbe dienen. In den versicherten Räumlichkeiten darf 

kein Publikumsverkehr stattfinden. Ansonsten wäre der 

Versicherungsschutz generell gefährdet.   

 

Sachen in Bankgewahrsam 

Sachen in Bankgewahrsam sind bis 20 % der 

Versicherungssumme mitversichert. 

 

Diebstahl im Krankenhaus oder in einer Kurklinik 

Diebstahl von versicherten Sachen des Hausrates ist bei 

einem Aufenthalt des Versicherungsnehmers bzw. einem 

zu seinem Haushalt gehörenden Familienmitglied in einem 

Krankenhaus oder in einer Kurklinik mitversichert. 

Die Entschädigung ist begrenzt auf maximal  250 Euro, für 

Bargeld auf maximal  50 Euro. 

 

Einfacher Diebstahl von Kinderwagen und Gehhilfen 

Für Kinderwagen und Gehhilfen besteht in Erweiterung 

von Abschnitt A § 6 Nr. 3 c) VHB 2008 

Versicherungsschutz für Schäden durch Diebstahl, wenn 

nachweislich 

a) der Diebstahl zwischen 6 und 24 Uhr verübt wurde 

b) die genannten Gegenstände 

-  vom Versicherungsgrundstück oder aus 

gemeinschaftlichen Räumen, die der Wohnung 

des Versicherungsnehmers zugeordnet sind 

oder 

- aus dem Treppenhaus der Wohnung bzw. des 

Wohnhauses des Versicherungsnehmers 

entwendet wurden. 

Für die Ausstattung der Kinderwagen und Gehhilfen 

besteht Versicherungsschutz nur, wenn sie zusammen mit 

dem Kinderwagen oder der Gehhilfe abhanden 

gekommen ist.  

Die Entschädigung je Versicherungsfall beträgt 1 % der 

Versicherungssumme. 

 

 

5. Entschädigung 

(Versicherungssumme; 

Unterversicherung; 

Selbstbehalte; 

Entschädigungsgrenzen) 

 

Außenversicherung zu Abschnitt A § 7 VHB 2008 

Abweichend von Abschnitt A § 7 Satz 1 VHB 2008 gelten 

Zeiträume von mehr als 12 Monaten nicht mehr als 

vorübergehend.  

 

 

Wertsachen 

Abweichend von Abschnitt A § 6 Nr. 2 VHB 2008 und 

Abschnitt A § 13 Nr. 2 VHB 2008 sind Wertsachen bis 

25 % der Versicherungssumme mitversichert. 

 

Urkunden, einschließlich Sparbücher und Wertpapiere 

Die Entschädigungsgrenze beträgt höchstens 5.000 Euro.  

 

6. Verhaltens- und 

Wissenszurechnung; 

Vertretung 

 

7812 (VHB 2008) Makler 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist 

bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des 

Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch 

den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den 

Versicherer weiterzuleiten.  

 

Grobe Fahrlässigkeit 

Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 

grob fahrlässig herbei, ist der Versicherer gemäß § 81 Nr. 

2 VVG berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 

des Verschuldens des Versicherungsnehmers 

entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Bis zu einer Entschädigungsleistung auf den 

entschädigungspflichtigen Betrag von max. 2.500 Euro 

verzichtet der Versicherer auf die Einrede der groben 

Fahrlässigkeit. 

 

7710 (VHB 2008) Selbstbehalt bei ungekürzter 

Hausrat-Versicherungssumme 

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig 

errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den 

vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Dies gilt nicht für 

Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskosten 

(siehe Abschnitt B § 13 Nr. 1 a) VHB 2008), die auf 

Weisung des Versicherers angefallen sind.  

 

Unbewohnte Wohnung 

Hausrat in nicht ständig bewohnten Wohnungen, die sich 

in einem ständig bewohnten Gebäude befinden, sind im 

Rahmen des Vertrages versicherbar (z.B. 

Mehrfamilienhaus). 

 

 

7.Sonstiges 

 

Abweichungen gegenüber den GDV-

Musterbedingungen  

Die WÜBA garantiert, dass die dieser 

Hausratversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen für die Hausratversicherung 

(VHB 2008) und Besonderen Bedingungen ausschließlich 

zum Vorteil der Versicherungsnehmer von den durch den 

Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) 

empfohlenen Bedingungen – jeweils aktueller Stand – 

abweichen.  

   

Künftige Bedingungsverbesserungen  

Werden die dieser Versicherung zugrunde liegenden 

Bedingungen ausschließlich zum Vorteil der 

Versicherungsnehmer und ohne Mehrbeitrag geändert, so 

gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung 

auch für diesen Vertrag. 
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Diese Klauseln sind nur dann 

Vertragsbestandteil, wenn 

entsprechender 

Versicherungsschutz beantragt 

worden ist. 

 

7110 WÜBA (VHB 2008) Fahrraddiebstahl / 

Krankenfahrstühle 

1. Für Fahrräder/Krankenfahrstühle erstreckt sich der 

Versicherungsschutz auch auf Schäden durch 

Diebstahl, wenn nachweislich 

a) das Fahrrad/der Krankenfahrstuhl zur Zeit des 

Diebstahls in verkehrsüblicher Weise durch ein 

Schloss gesichert war und außerdem 

b) der Diebstahl zwischen 6 Uhr und 22 Uhr verübt 

wurde oder sich das Fahrrad/der 

Krankenfahrstuhl zur Zeit des Diebstahls in 

Gebrauch oder in einem gemeinschaftlichen 

Fahrradabstellraum befand. 

Für die mit dem Fahrrad/Krankenfahrstuhl lose 

verbundenen und regelmäßig seinem Gebrauch 

dienenden Sachen besteht Versicherungsschutz nur, 

wenn sie zusammen mit dem 

Fahrrad/Krankenfahrstuhl gemäß a) und b) 

weggenommen worden sind. 

 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2 % der 

Versicherungssumme (siehe Abschnitt A 

§ 9 VHB 2008) für den Hausrat begrenzt. Eine andere 

Entschädigungsgrenze kann vereinbart werden. 

 

3. Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den 

Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der 

versicherten Sachen zu beschaffen und 

aufzubewahren. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, 

so kann er Entschädigung nur verlangen, wenn er die 

Merkmale anderweitig nachweisen kann. 

 

4. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl 

unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle 

anzuzeigen und dem Versicherer einen Nachweis 

dafür zu erbringen, dass das Fahrrad/der 

Krankenfahrstuhl nicht innerhalb von drei Wochen seit 

Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser 

Obliegenheiten, so kann der Versicherer gemäß 

Abschnitt B § 8 VHB 2008 leistungsfrei sein. 

 

5. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 

Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des 

laufenden Versicherungsjahres durch schriftliche 

Erklärung verlangen, dass dieser erweiterte 

Versicherungsschutz für Fahrräder mit Beginn des 

nächsten Versicherungsjahres entfällt. 

Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so 

kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 

eines Monats nach Zugang der Erklärung des 

Versicherers zum Ende des laufenden 

Versicherungsjahres kündigen. 

 

7712 (VHB 2008) Kein Abzug wegen 

Unterversicherung 

1. Der Versicherer nimmt abweichend von Abschnitt A 

§ 12 Nr. 5 VHB 2008 keinen Abzug wegen 

Unterversicherung vor. 

 

2. Nr. 1 gilt nur, solange nicht ein weiterer 

Hausratversicherungsvertrag desselben 

Versicherungsnehmers für denselben 

Versicherungsort ohne Vereinbarung gemäß Nr. 1 

besteht. 

 

3. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 

Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des 

laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung in 

Textform verlangen, dass diese Bestimmungen mit 

Beginn des nächsten Versicherungsjahres entfallen. 

Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so 

kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 

eines Monats nach Zugang der Erklärung des 

Versicherers zum Ende des laufenden 

Versicherungsjahres kündigen. 

 

Anmerkung: Diese Vereinbarung gilt nur, solange die 

Versicherungssumme mindestens 650 Euro pro 

Quadratmeter der Wohnfläche beträgt. Änderungen 

bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch GVI. 

 

Wertsachen 

Abweichend von Abschnitt A § 6 Nr. 2 VHB 2008 und 

Abschnitt A § 13 Nr. 2 VHB 2008 sind Wertsachen bis 

40 % der Versicherungssumme mitversichert. 

 

Besondere Bestimmungen und 

Klauseln zur Glasversicherung 

 

Diese Klauseln sind nur dann 

Vertragsbestandteil, wenn entsprechender 

Versicherungsschutz beantragt worden ist. 

 

1. Versicherte Sachen 

Versichert sind die in der Wohnung oder im 

Einfamilienhaus fertig eingesetzten oder montierten 

Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas 

Scheiben und Platten aus Kunststoff 

Platten aus Glaskeramik 

Glasbausteine und Profilbaugläser 

Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff 

Scheiben von Aquarien und Terrarien 

Künstlerisch bearbeitete Scheiben  

 

2. Versicherte Kosten 

Folgende Kosten gelten beitragsfrei bis 500 Euro auf 

„Erstes Risiko“ mitversichert: 

Kran- und Gerüstkosten 

Anstriche, Malereien, Schriften, Verzierungen 

und Folien 

Umrahmungen, Schutzeinrichtungen und 

Mauerwerk 
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Abschnitt A 
 

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), 
generelle Ausschlüsse 

 

 (1) Versicherungsfall 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeu-

ges, seiner Teile oder seiner Ladung, 

b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub oder den 

Versuch einer solchen Tat, 

c) Leitungswasser, 

d) Sturm, Hagel 

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen. 

 

(2) Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie 
a) Ausschluss Krieg  

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 

auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 

Rebellion oder Aufstand. 

b) Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 

auf Schäden durch innere Unruhen. 

c) Ausschluss Kernenergie 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 

auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 

Substanzen. 

 

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge 
 

 (1) Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

a) Brand, 

b) Blitzschlag, 

c) Explosion, Implosion, 

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung 

 zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

 

(2) Brand 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder 

ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

 

(3) Blitzschlag 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrich-

tungen und Geräten sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf 

dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden 

sind. 

Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an elektrischen Ein-

richtungen und Geräten oder an Antennen stehen Schäden anderer Art gleich. 

 

(4.1) Explosion 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen 

beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine 

Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich 

des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im 

Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, 

so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

 

(4.2) Implosion 
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers 

durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes. 

 

(5) Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind  

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben;  

b) Sengschäden;  

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum 

auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von 

elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen; 

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b) und 5 c) gelten nicht, soweit diese Schäden Folge 

eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind. 

 

§ 3 Einbruchdiebstahl 
 

 (1) Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

a) Einbruchdiebstahl, 

b) Vandalismus nach einem Einbruch, 

c) Raub 

oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kommen, zerstört oder 

beschädigt werden. 

 

(2) Einbruchdiebstahl 
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüs-

sels, dessen Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten 

Person veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) oder mittels 

anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht 

schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden 

gekommen sind; 

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel 

(siehe a)) oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch ei-

nes falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass 

versicherte Sachen abhanden gekommen sind; 

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem 

er sich in das Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte; 

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen 

wird und eines der Mittel gemäß Nr. 4 a) aa) oder 4 a) bb) anwendet, um sich 

den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten; 

e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des Versicherung-

sortes durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub gemäß Nr. 4 an sich gebracht 

hatte, in einen Raum eines Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet; 

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel eindringt, den er – 

innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich 

gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versicherungsnehmer noch der 

Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten 

ermöglicht hatte. 

 

(3) Vandalismus nach einem Einbruch 
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine der in Nr. 2 a), 2 

e) oder 2 f) bezeichneten Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte 

Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt. 

 

(4) Raub 
a) Raub liegt vor, wenn 

aa) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet wird, um dessen 

Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. 

Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines 

bewussten Widerstandes entwendet werden (einfacher Diebstahl / Trick-

diebstahl); 

bb) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich weg-

nehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben ange-

droht wird, die innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren Versi-

cherungsorten innerhalb desjenigen Versicherungsortes, an dem auch die 

Drohung ausgesprochen wird – verübt werden soll; 

cc) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weggenommen werden, 

weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines 

Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie 

beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch 

seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist. 

b) Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit seiner Zustimmung 

in der Wohnung anwesend sind. 

c) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme 

erst auf Verlangen des Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Her-

anschaffen erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem die Tat-

handlungen nach a) verübt wurden. 

(5) Nicht versicherte Schäden 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

Schäden, die verursacht werden durch weitere Elementargefahren (Überschwem-

mung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch). 
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§ 4 Leitungswasser 
 

 (1) Bruchschäden 
Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zum versicherten Hausrat gehören 

(siehe Abschnitt A § 6), leistet der Versicherer Entschädigung für innerhalb von 

Gebäuden eintretende 

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren  

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbundenen 

Schläuchen, 

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder 

Solarheizungsanlagen,   

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, sofern diese Rohre nicht 

Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind. 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen: 

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser- 

und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie 

deren Anschlussschläuche, 

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwas-

serheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-

zungsanlagen. 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Boden-

platte. 

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des 

Gebäudes. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb 

der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert. 

 

(2) Nässeschäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch bestim-

mungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder 

abhanden kommen. 

Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) 

oder damit verbundenen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem verbundenen 

sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, aus Einrichtungen der 

Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima-, Wärmepumpen oder 

Solarheizungsanlagen, aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie aus 

Wasserbetten und Aquarien ausgetreten sein. 

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-

anlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.  

 

(3) Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 

aa) Plansch- oder Reinigungswasser, 

bb) Schwamm, 

cc) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung 

oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervor-

gerufenen Rückstau, 

dd) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch, 

ee) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 2 

die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat,  

ff) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines 

Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten 

an dem versicherten Gebäude oder an der Wasserlösch- oder Be-

rieselungsanlage, 

gg) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder sonstigen mobilen 

Behältnissen. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 

aa) an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an 

den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen, 

bb) am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch entstehen, dass Wasser 

aus dem Aquarium ausgetreten ist. 

 

§ 5 Sturm, Hagel 
 

 (1) Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder 

beschädigt werden oder abhanden kommen 

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte 

Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden; 

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere 

Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versi-

cherte Sachen befinden, wirft; 

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen; 

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die 

mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sa-

chen befinden, baulich verbunden sind; 

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere 

Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Ge-

bäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind. 

 

(2) Sturm 
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach 

Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/Stunde). Ist die Windstärke für den 

Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an 

Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen 

anderen Sachen angerichtet hat, oder dass 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes 

oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder 

mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm 

entstanden sein kann. 

 

(3) Hagel 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 

 

(4) Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch  

aa) Sturmflut; 

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungs-

gemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei 

denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und 

einen Gebäudeschaden darstellen; 

cc) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, 

Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch). 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den 

in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; 

bb) Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. Nach Nr.1 versichert 

sind jedoch auf dem gesamten Grundstück, auf dem sich die versicherte 

Wohnung befindet, Antennenanlagen und Markisen, wenn sie 

ausschließlich vom Versicherungsnehmer genutzt werden. 

 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 
 

 (1) Beschreibung des Versicherungsumfangs 
Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versicherungsschein bezeichneten 

Wohnung (Versicherungsort). 

Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versi-

cherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem 

Zusammenhang mit diesem Vorgang zerstört oder beschädigt wird oder abhanden 

kommt, ist versichert. 

Hausrat außerhalb der im Versicherungsschein bezeichneten Wohnung ist nur im 

Rahmen der Außenversicherung (siehe Abschnitt A § 7) oder soweit dies gesondert 

im Versicherungsvertrag vereinbart ist, versichert. 

 

(2) Definitionen 
a) Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des Versicherungsneh-

mers zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen. 

b) Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hierfür gelten 

besondere Voraussetzungen und Entschädigungsgrenzen (siehe Abschnitt A § 

13). 

c) Ferner gehören zum Hausrat 

aa) alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z. B. Einbaumöbel und 

Einbauküchen), die der Versicherungsnehmer als Mieter oder Woh-

nungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und 

daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Vereinbarung über die 

Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen, 

bb) Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig produziert und nicht indi-

viduell für das Gebäude gefertigt, sondern lediglich mit einem geringen 

Einbauaufwand an die Gebäudeverhältnisse angepasst worden sind, 

cc) privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die ausschließlich der ver-

sicherten Wohnung gemäß Nr.1 dienen und sich auf dem Grundstück 

befinden, auf dem die versicherte Wohnung liegt, 
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dd) im Haushalt des Versicherungsnehmers befindliches fremdes Eigentum, 

soweit es sich nicht um das Eigentum von Mietern bzw. Untermietern des 

Versicherungsnehmers handelt (siehe Nr. 4 e)); 

ee) selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts und Spielfahr-

zeuge, soweit diese nicht versicherungspflichtig sind. 

ff) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren sowie 

Surfgeräte, 

gg) Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen, 

hh) Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die ausschließlich dem Beruf 

oder dem Gewerbe des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in 

häuslicher Gemeinschaft lebenden Person dienen; Handelswaren und 

Musterkollektionen sind hiervon ausgeschlossen, 

ii) Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in Wohnungen (siehe Nr. 3 

a) und b)) gehalten werden (z. B. Fische, Katzen, Vögel). 

 

(3) Versicherungsort 
Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung. Zur 

Wohnung gehören 

a) diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und eine selbständige 

Lebensführung ermöglichen. Dies sind die ausschließlich vom Versicherungs-

nehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person privat 

genutzten Flächen eines Gebäudes. Räume, die ausschließlich beruflich oder 

gewerblich genutzt werden, gehören nicht zur Wohnung, es sei denn, sie sind 

ausschließlich über die Wohnung zu betreten (sog. Arbeitszimmer in der 

Wohnung). 

b) Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar anschließende Terrassen sowie 

ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher 

Gemeinschaft lebenden Person zu privaten Zwecken genutzte Räume in 

Nebengebäuden – einschließlich Garagen – des Grundstücks, auf dem sich die 

versicherte Wohnung befindet. 

c) gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in dem Hausrat bestim-

mungsgemäß vorgehalten wird (z. B. ausgewiesene Stellflächen in Fluren, 

Fahrradkeller, Waschkeller) des Grundstücks, auf dem sich die versicherte 

Wohnung befindet. 

d) Darüber hinaus werden auch privat genutzte Garagen der Wohnung zugerech-

net, soweit sich diese zumindest in der Nähe des Versicherungsortes befinden. 

 

(4) Nicht versicherte Sachen, Daten und Programme 
Nicht zum Hausrat gehören 

a) Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 2 c) aa) genannt, 

b) vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die dieser Gefahr trägt. 

Sofern die ursprünglich vom Gebäudeeigentümer eingebrachten oder in 

dessen Eigentum übergegangenen Sachen durch den Mieter ersetzt 

werden – auch höher- oder geringwertigere –, sind diese Sachen im 

Rahmen dieses Vertrages nicht versichert. Das Gleiche gilt für vom 

Wohnungseigentümer ersetzte Sachen. 

c) Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von deren Versiche-

rungspflicht, sowie Teile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern, 

soweit nicht unter Nr. 2 c) genannt, 

d) Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versicherungspflicht, 

einschließlich nicht eingebauter Teile, soweit nicht unter Nr. 2 c) genannt, 

e) Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des Versicherungs-

nehmers, es sei denn, dieser wurde ihnen vom Versicherungsnehmer 

überlassen,  

f) Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versicherungsvertrag 

versichert sind (z. B. für Schmucksachen und Pelze, Kunstgegenstände, 

Musikinstrumente bzw. Jagd- und Sportwaffen). 

g) Elektronisch gespeicherte Daten und Programme sind keine Sachen. Kos-

ten für die technische Wiederherstellung von elektronisch gespeicherten, 

ausschließlich für die private Nutzung bestimmter Daten und Programme 

sind nur versichert, soweit dies im Versicherungsvertrag vereinbart ist. 

 

§ 7 Außenversicherung 
 

 (1) Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung 
Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in 

häuslicher Gemeinschaft lebenden Person sind oder die deren Gebrauch dienen, 

sind weltweit auch versichert, solange sie sich vorübergehend außerhalb des 

Versicherungsortes befinden. Zeiträume von mehr als drei Monaten gelten nicht als 

vorübergehend. 

 

(2) Unselbständiger Hausstand während Wehr- und Zivildienst oder Ausbil-
dung 

Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 

lebende Person zur Ausbildung oder um den Wehr- oder Zivildienst abzuleisten 

außerhalb der Wohnung auf, so gilt dies so lange als vorübergehend im Sinne der 

Nr. 1, bis ein eigener Hausstand begründet wird. 

 

(3) Einbruchdiebstahl 
Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die in Abschnitt A § 3 Nr. 2 genannten 

Voraussetzungen erfüllt sein.  

 

(4) Raub 
Bei Raub besteht Außenversicherungsschutz in den Fällen, in denen der Versiche-

rungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine 

Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die  an Ort und Stelle 

verübt werden soll. Dies gilt auch, wenn der Raub an Personen begangen wird, die 

mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. Der Außenversi-

cherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

Sachen, die erst auf Verlangen des Täters an den Ort der Wegnahme oder Her-

ausgabe gebracht werden. 

 

(5) Sturm und Hagel 
Für Sturm- und Hagelschäden besteht Außenversicherungsschutz nur innerhalb von 

Gebäuden. 

 

(6) Entschädigungsgrenzen 
a) Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung ist insgesamt auf 10 

Prozent der Versicherungssumme, höchstens 10.000 EUR begrenzt. 

b) Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Entschädigungsgrenzen (siehe 

Abschnitt A § 13 Nr. 2). 

 

§ 8 Versicherte Kosten 
 

 (1) Versicherte Kosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 

a) Aufräumungskosten  

für das Aufräumen versicherter Sachen sowie für das Wegräumen und den 

Abtransport von zerstörten und beschädigten versicherten Sachen zum 

nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten. 

b) Bewegungs- und Schutzkosten 

die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wieder-

beschaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder ge-

schützt werden müssen. 

c) Hotelkosten 

für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. Frühstück, 

Telefon), wenn die ansonsten ständig bewohnte Wohnung unbewohnbar wurde 

und dem Versicherungsnehmer auch die Beschränkung auf einen bewohnbaren 

Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 

die Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen. Die 

Entschädigung ist pro Tag auf 1 Promille der Versicherungssumme begrenzt, 

soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

d) Transport- und Lagerkosten 

für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats, wenn die Wohnung 

unbenutzbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch die Lagerung in einem 

benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten für die Lagerung werden bis zu 

dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder benutzbar oder eine 

Lagerung in einem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar ist, 

längstens für die Dauer von 100 Tagen. 

e) Schlossänderungskosten  

für Schlossänderungen der Wohnung, wenn Schlüssel für Türen der Wohnung 

oder für dort befindliche Wertschutzschränke durch einen Versicherungsfall 

abhanden gekommen sind. 

f) Bewachungskosten 

für die Bewachung versicherter Sachen, wenn die Wohnung unbewohnbar 

wurde und Schließvorrichtungen und sonstige Sicherungen keinen ausrei-

chenden Schutz bieten. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 

die Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherungen wieder voll gebrauchsfähig 

sind, längstens für die Dauer von 48 Stunden. 

g)     Reparaturkosten für Gebäudeschäden 

die im Bereich der Wohnung durch Einbruchdiebstahl, Raub oder den Versuch 

einer solchen Tat oder innerhalb der Wohnung durch Vandalismus nach einem 

Einbruch oder einer Beraubung entstanden sind. 

h) Reparaturkosten für Nässeschäden 

an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in gemieteten bzw. in Son-

dereigentum befindlichen Wohnungen.  

i) Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz versicherter Sachen. 
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§ 9 Versicherungswert, Versicherungssumme 
 

 (1) Versicherungswert 
Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsberechnung. 

a) Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen gleicher Art und 

Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert). 

b) Für Kunstgegenstände (siehe Abschnitt A § 13 Nr. 1 a) dd)) und Antiquitäten 

(siehe Abschnitt A § 13 Nr. 1 a) ee)) ist der Versicherungswert der Wiederbe-

schaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte. 

c) Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht mehr zu 

verwenden, so ist der Versicherungswert der für den Versicherungsnehmer 

erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert). 

d) Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte Beträge begrenzt 

(Entschädigungsgrenzen siehe Abschnitt A § 13 Nr.2) ist, werden bei der Er-

mittlung des Versicherungswertes höchstens diese Beträge berücksichtigt. 

 

(2) Versicherungssumme  
a) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. 

b) Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorgebetrag von 10 Prozent. 

 

(3) Anpassung von Versicherungssumme und Beitrag 
a) Die Versicherungssumme wird entsprechend der Entwicklung des Preisindexes 

– siehe b) – angepasst. 

b) Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich mit Beginn eines jeden 

Versicherungsjahres entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der Preis-

index für “Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne die 

normalerweise nicht in der Wohnung gelagerten Güter” - aus dem 

Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) - im vergangenen Kalenderjahr 

gegenüber dem davorliegenden Kalenderjahr verändert hat. Maßgebend ist der 

vom Statistischen Bundesamt jeweils für den Monat September veröffentlichte 

Index. Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten Stelle nach dem 

Komma berücksichtigt. Die neue Versicherungssumme wird auf volle hundert 

Euro aufgerundet und dem Versicherungsnehmer bekanntgegeben.  

c) Der Beitrag wird aus der neuen Versicherungssumme berechnet. 

d) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die neue Versiche-

rungssumme kann der Versicherungsnehmer der Anpassung durch Erklärung in 

Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab-

sendung. Damit wird die Anpassung nicht wirksam. 

 

§ 10 Anpassung des Beitrages 
 

 (1) Grundsatz 
Der Beitrag, auch soweit sie für den erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, 

kann zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres nach Maßgabe der nachfolgenden 

Regelungen zur Anpassung des Beitragssatzes steigen oder sinken. 

 

(2) Beitragsanpassungsklausel 
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Tarife für die Hausratversicherung (Beitrags-

satz in Promille) für die einzelne Risikoart sowie Beitragszuschläge für 

erweiterten Versicherungsschutz) mit Wirkung für die bestehenden Versi-

cherungsverträge der Schaden- und Kostenentwicklung anzupassen, um das 

bei Vertragsabschluss vereinbarte Verhältnis von Leistung (Gewährung von 

Versicherungsschutz) und Gegenleistung (Zahlung des Versicherungsbeitrages) 

wieder herzustellen. Dabei sind die anerkannten Grundsätze der Versi-

cherungsmathematik und der Versicherungstechnik zu berücksichtigen. 

b) Sofern sich eine Anpassung nach Nr. 1 ergibt, kann damit eine Verminderung 

oder eine Erhöhung eines Tarifes verbunden sein. Bei einer Verminderung ist 

der Versicherer verpflichtet, die Absenkung an den Versicherungsnehmer 

weiterzugeben. Bei einer Erhöhung darf die Anpassung nur bis zur Höhe des 

Tarifbeitrages im Neugeschäft für vergleichbaren Versicherungsschutz erfolgen. 

c) Die sich ergebenden Änderungen aus einer Anpassung nach Nr.1 werden mit 

Beginn der nächsten Versicherungsperiode wirksam. Sofern die Zahlung des 

Jahresbeitrages in Raten vereinbart ist, gilt als Zeitpunkt die jeweilige Haupt-

fälligkeit. 

d)  Die sich aus einer Anpassung nach Nr. 1 ergebenden Beitragserhöhungen 

werden dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens mitgeteilt. Der Versicherungsnehmer kann den Versi-

cherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Mitteilung der Beitragserhöhung 

mit Wirkung frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beitragser-

höhung kündigen oder die Umstellung des Vertrages auf Neugeschäftstarif und 

Neugeschäftsbedingungen verlangen. 

 

§ 11 Wohnungswechsel 
 

 (1) Umzug in eine neue Wohnung 
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versicherungsschutz auf 

die neue Wohnung über. Während des Wohnungswechsels besteht in beiden 

Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der bisherigen 

Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt 

mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue 

Wohnung gebracht werden. 

 

(2) Mehrere Wohnungen 
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, geht der 

Versicherungsschutz nicht über, wenn er die alte Wohnung weiterhin bewohnt 

(Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von zwei Monaten besteht Versiche-

rungsschutz in beiden Wohnungen. 

 

(3) Umzug ins Ausland 
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so geht 

der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz 

in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. 

 

(4) Anzeige der neuen Wohnung 
a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Einzuges dem 

Versicherer mit Angabe der neuen Wohnfläche in Quadratmetern anzuzeigen. 

b) Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen vereinbart, so ist dem 

Versicherer in Textform mitzuteilen, ob entsprechende Sicherungen in der 

neuen Wohnung vorhanden sind (siehe Abschnitt B § 9). 

c) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche oder der Wert des 

Hausrates und wird der Versicherungsschutz nicht entsprechend angepasst, 

kann dies zu Unterversicherung führen. 

 

(5) Festlegung der neuen Beiträge, Kündigungsrecht 
a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gültigen Tarifbestim-

mungen des Versicherers. 

b) Bei einer Erhöhung des Beitrages aufgrund veränderter Beitragssätze oder bei 

Erhöhung eines Selbstbehaltes kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 

kündigen. Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zugang der 

Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach Zugang 

wirksam. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungsnehmer den 

Beitrag nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündi-

gung beanspruchen.  

 

(6) Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung 
a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer aus der 

Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, 

so gelten als Versicherungsort (siehe Abschnitt A § 6 Nr. 3) die neue Wohnung 

des Versicherungsnehmers und die bisherige Ehewohnung. Dies gilt bis zu 

einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei 

Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des Versicherungsnehmers 

folgenden Beitragsfälligkeit. Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in 

der neuen Wohnung des Versicherungsnehmers. 

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer Trennung von 

Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewohnung aus, so sind Versiche-

rungsort (siehe Abschnitt A § 6) die bisherige Ehewohnung und die neue 

Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis zu einer Änderung des 

Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der 

nächsten, auf den Auszug des Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit. Danach 

erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung. 

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt b) entsprechend. Nach 

Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug der 

Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit erlischt der Versicherungsschutz für 

beide neuen Wohnungen. 

 

(7) Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften 
Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und Lebenspart-

nerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort gemeldet sind. 

 

§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung 
 

 (1) Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 
a) zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen der Versicherungswert (siehe 

Abschnitt A § 9 Nr. 1) bei Eintritt des Versicherungsfalles (siehe Abschnitt A § 

1), 
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b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des 

Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht auszugleichenden 

Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert (siehe Abschnitt A § 9 

Nr. 1) bei Eintritt des Versicherungsfalles (siehe Abschnitt A § 1). Wird durch de 

Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer Sache nicht beeinträchtigt und ist dem 

Versicherungsnehmer die Nutzung ohne Reparatur zumutbar (sogenannter 

Schönheitsschaden), so ist die Beeinträchtigung durch Zahlung des Betrages 

auszugleichen, der dem Minderwert entspricht. 

 

(2) Restwerte 
Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet. 

 

(3) Mehrwertsteuer 
Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuer-

abzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehr-

wertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat. 

 

(4) Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung 
Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich versicherter Kosten ist je 

Versicherungsfall (siehe Abschnitt A § 1 Nr. 1) auf die vereinbarte Versicherungs-

summe (siehe Abschnitt A § 9 Nr. 2 a)) einschließlich Vorsorgebetrag (siehe 

Abschnitt A § 9 Nr. 2 b)) begrenzt. 

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten (siehe Abschnitt B § 13), die 

auf Weisung des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt. 

Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich Vorsorgebetrag für die 

Entschädigung versicherter Sachen bereits vollständig ausgeschöpft, so werden 

versicherte Kosten (siehe Abschnitt A § 8) darüber hinaus bis zu 10 Prozent der 

Versicherungssumme (siehe Abschnitt A § 9 Nr. 2 a) und b)) ersetzt. 

 

(5) Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung 
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalls (siehe Abschnitt A 

§ 1 Nr. 1) niedriger als der Versicherungswert (siehe Abschnitt A § 9 Nr. 1) der 

versicherten Sachen (Unterversicherung) und ist kein Unterversicherungsverzicht 

vereinbart bzw. dieser nachträglich entfallen, wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 in 

dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender 

Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 

Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert. 

 

 (6) Versicherte Kosten 
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten (siehe Abschnitt A 

§ 8) ist der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der 

jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 

Für die Entschädigungsberechnung der versicherten Kosten (siehe Abschnitt A § 8) 

sowie der Schadenabwendungs-, Schadenminderungs- und Schadenermitt-

lungskosten (siehe Abschnitt B § 13) gilt Nr. 5 entsprechend. 

 

§ 13  Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wert-
schutzschränke 

 

 (1) Definitionen 
a) Versicherte Wertsachen (siehe Abschnitt A § 6 Abs. 2 b)) sind 

aa) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z. B. Chipkarte), 

bb) Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, 

cc) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen 

sowie alle Sachen aus Gold und Platin, 

dd) Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegenstände (z. 

B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) sowie nicht 

in  

cc) genannte Sachen aus Silber 

ee) Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind), jedoch mit Ausnahme 

von Möbelstücken. 

b) Wertschutzschränke im Sinne von Nr. 2 b) sind Sicherheitsbehältnisse, die 

aa) durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen 

qualifizierte Prüfstelle anerkannt sind und 

bb) als freistehende Wertschutzschränke ein Mindestgewicht von 200 kg auf-

weisen, oder bei geringerem Gewicht nach den Vorschriften des Herstellers  

fachmännisch verankert oder in der Wand oder im Fußboden bündig 

eingelassen sind (Einmauerschrank). 

 

(2) Entschädigungsgrenzen 
a) Die Entschädigung für Wertsachen unterliegt einer besonderen Entschädigungs-

grenze. Sie beträgt je Versicherungsfall 20 Prozent der Versicherungssumme, 

sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 

b) Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles außerhalb 

eines anerkannten und verschlossenen Wertschutzschrankes (siehe Nr. 1 b) 

befunden haben, ist die Entschädigung je Versicherungsfall begrenzt auf 

aa) 5 Prozent der Versicherungssumme für Bargeld und auf Geldkarten gela-

dene Beträge mit Ausnahme von Münzen, deren Versicherungswert den 

Nennbetrag übersteigt, höchstens 1.000 EUR, 

bb) 10 Prozent der Versicherungssumme insgesamt für Urkunden einschließ-

lich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, höchstens 2.500 EUR, 

cc) 20 Prozent der Versicherungssumme insgesamt für Schmucksachen, Edel-

steine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus 

Gold und Platin, höchstens 20.000 EUR. 

 

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 

 (1) Fälligkeit der Entschädigung 
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde 

und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den 

Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens 

zu zahlen ist. 

 

(2) Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weiter-

gehende Zinspflicht besteht: 

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung 

des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

b) Der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr. 

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

 

(3) Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) ist der Zeitraum nicht zu berück-

sichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädi-

gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

 

(4) Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungs-

nehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles 

noch läuft. 

 

§ 15 Sachverständigenverfahren 
 

 (1) Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, 

dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versiche-

rungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

 

 (2) Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen 

zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

 

(3) Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, 

die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von 

ihr genannten Sach-verständigen in Textform auffordern, den zweiten 

Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht 

innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann 

ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige 

Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der 

Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die 

Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Ge-

schäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Ge-

schäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen 

einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt ent-

sprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. 

Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer 

Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

 

(4) Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
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a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten 

versicherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage 

kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 

c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen; 

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 

e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen, wenn kein 

Unterversicherungsverzicht gegeben ist. 

 

(5) Verfahren nach Feststellung 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. 

Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der 

Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig 

gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen 

gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Ver-

tragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der 

wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststel-

lungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entschei-

dung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen 

können oder wollen oder sie verzögern.  

 

 (6) Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sach-

verständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

 

(7) Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versiche-

rungsnehmers nicht berührt. 

 

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit 
des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall, 
Sicherheitsvorschrift 

 

 (1) Sicherheitsvorschrift 
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat der Versicherungsnehmer in 

der kalten Jahreszeit die Wohnung (siehe Abschnitt A § 6 Nr. 3) zu beheizen und 

dies genügend häufig zu kontrollieren oder alle wasserführenden Anlagen und 

Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten. 

 

(2) Folgen der Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Obliegenheit, ist der 

Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 Nr. 1 b) und Nr. 3 beschriebenen Voraus-

setzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.  

 

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände 
 

(1) Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung 
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 kann insbesondere 

dann vorliegen, wenn 

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt 

hat, 

b) sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe Abschnitt A § 11) ein Umstand 

ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat, 

c) die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 60 Tage oder über eine für 

den Einzelfall vereinbarte längere Frist hinaus unbewohnt bleibt und auch nicht 

beaufsichtigt wird; beaufsichtigt ist eine Wohnung nur dann, wenn sich während 

der Nacht eine dazu berechtigte volljährige Person darin aufhält, 

d) vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder in nicht gebrauchsfähigem 

Zustand sind. Das gilt auch bei einem Wohnungswechsel (siehe Abschnitt A § 

11). 

(2) Folgen einer Gefahrerhöhung 
Zu den Folgen einer Gefahrerhöhung siehe Abschnitt B § 9 Nr. 3 – 5. 

 

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen 
 

 (1) Anzeigepflicht 
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat der Versiche-

rungsnehmer oder der Versicherer dies nach Kenntniserlangung unverzüglich dem 

Vertragspartner in Textform anzuzeigen. 

 

(2) Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache 

zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so 

behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei 

Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache 

gewährte Entschädigung zurückzugeben. 

 

(3) Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache 

zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe 

ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer 

die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur 

Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb 

von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 

Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das 

Wahlrecht auf den Versicherer über. 

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache 

zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, 

die bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so kann der 

Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung 

zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 

einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der 

Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer 

öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der 

Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm 

geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

 

(4) Beschädigte Sachen 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungs-

nehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch 

dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 

bei ihm verbleiben. 

 

(5) Gleichstellung 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungs-

nehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen. 

 

(6) Übertragung der Rechte 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfü-

gung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle 

sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diesen Sachen zustehen. 

 

 (7) Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren 
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der 

Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das 

Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Ent-

schädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den 

Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist. 

 

Abschnitt B 
 

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters 

 

 (1) Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem 

Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 

Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den 

Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 

Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im 

Sinne des Satzes 1 stellt. 

 

(2) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und 

hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den 

Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen 

Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. 

Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 

die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 

Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 

schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 

Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 

Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer 
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Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer 

den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der 

Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer 

hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des 

Versicherers ausgeschlossen, wenn der  Versicherungsnehmer nachweist, dass 

der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 

gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht 

zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, 

dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der 

weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 

Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 

ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der 

Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahr-

lässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 

Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag 

bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen 

Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und 

zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 

angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-

fechten, bleibt unberührt. 

 

(3) Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) 

muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei 

die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er 

nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kennt-

niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 

Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis 

erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

 

(4) Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) 

stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 

gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

hingewiesen hat. 

 

(5) Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so 

sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des 

Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu 

berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht 

nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 

dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 

Last fällt. 

 

(6) Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur 

Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt 

nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 

beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die 

Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

 

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrages 

 

 (1) Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu 

dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

 

(2) Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages 
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Wider-

rufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versiche-

rungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Liegt der vereinbarte 

Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einma-

lige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. Zahlt der Versiche-

rungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, 

beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder 

getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen 

Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. Bei Vereinbarung der 

Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster Beitrag. 

 

(3) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden 

Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 

solange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der 

Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 

(4) Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem 

nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen 

vor Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung 

verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 

Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 

Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die 

Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages 
 

 (1) Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abge-

schlossen. 

 

(2) Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 

jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor 

dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

 

(3) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des 

dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei 

Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 

jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 

 

(4) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 

(5) Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der 

Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis 

erlangt. 

a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und dauerhafte 

Auflösung des versicherten Hausrates 

aa) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre Pflegeein-

richtung  

bb) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.  

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses. 

b)  Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsnehmers zum 

Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versicherers über die vollständige und 

dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch zwei Monate nach dem Tod 

des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die 

Wohnung in derselben Weise nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer. 

 

 

§ 4 Folgebeitrag 
 

 (1) Fälligkeit 
a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versiche-

rungsperiode fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein 

oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 

 

(2) Schadenersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in Verzug, ist der 

Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 

verlangen. 

 

(3) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
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a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung 

eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und 

eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der 

Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, 

wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, 

Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – 

Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten 

Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versiche-

rungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungs-

falles mit der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so 

ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 

den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung 

kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten 

Beträge in Verzug ist.  

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden wer-

den, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 

diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungs-

nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.  

 

(4) Zahlung des Beitrages nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 

Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden 

worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Rege-

lung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt. 

 

§ 5 Lastschriftverfahren 
 

 (1) Pflichten des Versicherungsnehmers 
Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der 

Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine 

ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

 

(2) Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Beiträge, 

trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der 

Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versiche-

rungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge 

selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Last-

schrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

 

§ 6 Ratenzahlung 
 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den verein-

barten Zahlungsterminen als gestundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, 

wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät 

oder wenn eine Entschädigung fällig wird. 

 

§ 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 

 (1) Allgemeiner Grundsatz 
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der 

Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versiche-

rungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum 

entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, 

steht dem Versicherer der Beitrag zu, die er hätte beanspruchen können, 

wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, 

zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

 

(2) Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und 
fehlendem versicherten Interesse 

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung 

innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die 

Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten.  

Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufs-

recht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hin-

gewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versiche-

rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den 

für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, 

wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 

Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 

der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor 

Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem 

Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil 

der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 

dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen 

arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum 

Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn 

das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn 

das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für 

ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 

kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht 

versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 

ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu 

dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 

Kenntnis erlangt. 

 

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 

 (1) Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt 

des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind: 

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbar-

ten Sicherheitsvorschriften (siehe Abschnitt A § 16) 

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 

Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versi-

cherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nach-

dem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versi-

cherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch 

grobfahrlässig verletzt hat. 

 

(2) Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sor-

gen; 

bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis er-

langt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung / -minderung - ggf. 

auch mündlich oder telefonisch -  einzuholen, wenn die Umstände dies 

gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung / -minderung, soweit 

für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versiche-

rungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der 

Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich 

der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhan-

den gekommenen Sachen einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle 

oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden 

sind.  

Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar 

zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu 

einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft – auf Verlan-

gen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versiche-

rungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers er-

forderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des 

Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm 

billigerweise zugemutet werden kann; 
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jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufge-

botsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und 

etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene 

Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu 

lassen. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, 

so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls zu erfüllen – 

soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 

 

(3) Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätz-

lich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 

fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 

Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des 

Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 

Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer 

jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 

des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 

Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles 

bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur 

dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 

durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 

§ 9 Gefahrerhöhung 
 

 (1) Begriff der Gefahrerhöhung 
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des 

Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 

werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des 

Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers 

wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich 

ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Ver-

tragsschluss gefragt hat (siehe Abschnitt A § 17). 

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheb-

lich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

 

(2) Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne 

vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 

deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige 

Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder ges-

tattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig 

von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer 

unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

 

(3) Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer 
a) Kündigungsrecht  

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der 

Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine 

Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen 

von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 

beweisen. Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 

Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) 

bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

kündigen. 

b) Vertragsänderung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhö-

hung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag 

verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent 

oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann 

der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 

Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der 

Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün-

digungsrecht hinzuweisen. 

 

(4) Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 

erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers 

von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt 

ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

 

(5) Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten 

nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 

Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 

Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des 

Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-

sigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen 

Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 

dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, 

wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat 

der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 

und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte 

zugegangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung 

nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang 

der Leistungspflicht war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündi-

gung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war 

oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 

Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechend 

erhöhten Beitrag verlangt. 

dd)  

 

§ 10 Überversicherung 
 

 (1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses 

erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer 

verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungs-

summe mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabset-

zungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den 

der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit 

dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 

 

(2) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, 

sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 

Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 

dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 

§ 11 Mehrere Versicherer 
 

 (1) Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist 

verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In 

der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 

 

(2) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder 

grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 beschriebenen 

Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-

tungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des 

Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

 

(3) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert 

und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert 

oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von 

jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, 

den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder 

für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage 

obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den 

Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, 

wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versiche-
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rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der 

Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 

aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der 

Versicherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurde, nur in diesem 

Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von 

Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus 

allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn 

der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung 

gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht 

geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-

schaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 

die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 

(4) Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung 

entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung 

geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag 

aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung 

des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 

Versicherung nicht gedeckt ist.  

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme 

und Anpassung de Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 

Erklärung dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversiche-

rung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-

rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die 

mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Ver-

sicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhält-

nismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlan-

gen. 

 

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung 
 

 (1) Rechte aus dem Vertrag 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für 

das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus 

diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versi-

cherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

 

(2) Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer 

den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 

Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des 

Versicherungsnehmers verlangen. 

 

 (3) Kenntnis und Verhalten 
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 

rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung 

auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. 

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten 

umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 

und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte 

Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne 

sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrich-

tigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versiche-

rungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den 

Versicherer nicht darüber informiert hat. 

 

§ 13 Aufwendungsersatz 
 

 (1) Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 

bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und 

Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 

Versicherers macht. 

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar 

bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu 

mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese 

Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände 

verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des 

Versicherers erfolgten. 

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 

Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen. 

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen 

zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies 

gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers ent-

standen sind. 

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag 

auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer 

Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, 

wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

 

(2) Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung 

und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den 

Umständen nach geboten waren. 

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, 

so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich ver-

pflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 

Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 

 

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen 
 

  
(1) Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 

dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden 

ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 

gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 

eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 

kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 

den Schaden vorsätzlich verursacht. 

 

(2) Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 

Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 

Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 

Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 

mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer 

zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 

Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 

der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 

des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 

das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
 

 (1) Kündigungsrecht 
Nach Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versi-

cherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der 

anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung 

der Entschädigung zugegangen sein. 

 

 (2) Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang 

beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 

die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der 

laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

 

(3) Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 

Versicherungsnehmer wirksam. 

 

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 

 (1) Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist 

der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen 
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Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die 

vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 

des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 

(2) Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungs-

nehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe 

der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. Ist die 

Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den 

Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten 

die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 

§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
 

 (1) Form 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht 

etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen 

und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar 

gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. Erklärungen und 

Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-

rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet 

werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und 

Anzeigen bleiben unberührt. 

 

(2) Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht 

mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 

gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 

letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem 

Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach 

der Absendung des Briefes als zugegangen. 

 

(3) Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift  seines Gewer-

bebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-

sung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung. 

 

§ 18 Agentenvollmacht 
 

 (1) Erklärungen des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer 

abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages; 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung; 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während 

des Versicherungsverhältnisses. 

 

(2) Erklärungen des Versicherers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte 

Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu 

übermitteln. 

 

(3) Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versiche-

rungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines 

Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser 

Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die 

Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober 

Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 

§ 19 Repräsentanten 
 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner 

Repräsentanten zurechnen lassen. 

 

§ 20 Verjährung 
 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstan-

den ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der 

Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 

müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet 

worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und 

Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-

spruchsteller nicht mit. 

 

§ 21 Gerichtsstand 
 

 (1) Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist 

neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich 

zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 

seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der 

Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 

Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

 

(2) Klagen gegen Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen 

den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen 

Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 

Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der 

Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des 

Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

 

§ 22 Anzuwendendes Recht 
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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GVI-Gruppenversicherungen 

Merkblatt zur Datenverarbeitung und Einwilligungserklärung  

nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

Einwilligungserklärung 

Ich willige ein, dass der jeweilige Versicherer gemäß Ziffer 1 der 

Kundeninformation im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus 

den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, 

Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rück-

versicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der 

Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der An-

sprüche an andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der 

Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zur Weitergabe dieser 

Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch 

unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für ent-

sprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-

) Verträgen und bei künftigen Anträgen. 

Es besteht grundsätzlich Einverständnis, dass die Kommunikation 

auch über die bekannt gegebenen Email-Adressen in Textform er-

folgt, soweit nicht für einzelne Vorgänge die Schriftform vorgeschrie-

ben oder vereinbart ist. Anhänge sind in den üblichen Formaten (z.B. 

Word, PDF, JPEG, Text) beizufügen. Eine Veränderung der mitgeteil-

ten Email- oder Webadressen, wird unverzüglich bekannt gegeben, 

ebenso werden Störungen der Kommunikation jeweils mitgeteilt. 

Ich willige ferner ein, dass die Versicherer und der Versicherungs-

nehmer gemäß Ziffer 1 sowie die gewerbliche tätige Person gemäß 

Ziffer 2 der Kundeninformation meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- 

und Leistungsdaten in Datensammlungen führt und, sofern ein Ver-

mittler beteiligt ist, an diesen weitergibt, soweit dies der ordnungs-

gemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient. 

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer 

übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben wer-

den, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. Von meinen 

nachfolgend weiter geregelten Rechten habe ich rechtzeitig vor der 

Unterzeichnung des Antrages und der Einwilligungserklärung Kennt-

nis nehmen können. 

 

 

Informationen zur Datenverarbeitung 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 

elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 

Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 

auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-

schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuel-

len Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten 

zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, 

wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt 

oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt eine 

Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der 

Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnli-

chen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wah-

rung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist 

und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 

Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung 

oder Nutzung überwiegt. 

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Inte-

ressenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage 

für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag/ eine 

Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. 

Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, 

endet jedoch - außer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon 

mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen 

Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz 

oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertrags-

abschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener 

Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in 

dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vormer-

kung beschrieben, erfolgen. 

 

 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 

Es werden Daten gespeichert, die für den Versicherungsvertrag 

notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (An-

tragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische 

Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, 

Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichen-

falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-

verständigen oder eines Arztes, geführt (Vertragsdaten). Bei einem 

Versicherungsfall werden Ihre Angaben zum Schaden gespeichert 

und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten 

Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt 

über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversiche-

rung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 

 

 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets 

auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. 

Deshalb gibt der Versicherer in vielen Fällen einen Teil der Risiken an 

Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benö-

tigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben 

vom Versicherer, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versi-

cherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im 

Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der 

Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen auch die 

dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen 

Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, 

denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 

 

 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei An-

tragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 

Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-

denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. 

B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 

über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, 

abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhin-

dern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten auf-

zuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen 

Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um 

Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu 

erteilen. 

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 

gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) 

eines Austauschs von personenbezogenen Daten unter den Versi-

cherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 

Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschut-

zes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 

und Schadentag. 

 

 

4. Zentrale Hinweissysteme 

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 

sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts 

oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an 

den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten 

oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beant-

worten. Dazu bestehen beim GDV-und beim PKV-Verband 

zentrale Hinweissysteme. Die  Aufnahme in diese Hinweis-

systeme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die 

mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur 

soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele: 

 

Allgemeine Haftpflichtversicherung - Registrierung von 

auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen 

der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. Zweck: 

Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -Verhütung. 

 

Sachversicherer-Aufnahme von Schäden und Personen, 

wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Ver-

dachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt 

wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. Zweck: 

Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 

Missbrauchs. 
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Unfallversicherer - Meldung bei 

- erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-

pflicht,  

- Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsver-

letzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls 

oder von Unfallfolgen,  

- außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach 

Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungs-

missbrauch. 

 

 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb des Unternehmens 

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, 

Sachversicherungen) und andere Finanzdienstleistungen (z. 

B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien) werden 

durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um 

den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbie-

ten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unter-

nehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden 

dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die 

Daten Verarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal 

gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen 

Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versi-

cherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsda-

tum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen 

Antrags- Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zent-

ralen Datensammlung geführt. 

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kun-

dennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Ver-

träge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf 

diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet 

und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner 

genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifels-

fällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übrigen 

allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind 

dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe 

abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und 

Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unter-

nehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier 

von „Datenübermittlung", bei der die Vorschriften des Bun-

desdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifi-

sche Daten - wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten - 

bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jewei-

ligen Unternehmen. 

 

 

6. Umgang mit besonderen Personendaten 

Sofern für den abzuschließenden Vertrag (z.B. in der Unfall-

versicherung) eine Angabe über Ihren Gesundheitszustand 

erforderlich ist, wird diese vor Vertragsschluss gemachten 

Angaben überprüft, soweit dies zur Beurteilung der zu versi-

chernden Risiken erforderlich ist und Ihre Angaben dazu An-

lass bieten. Daneben kann es zur Bewertung der Leistungs-

pflicht ggf. auch in anderen Versicherungssparten erforderlich 

sein, dass die Gesundheitsangaben geprüft werden, die Sie 

zur Begründung von Ansprüchen machen oder die sich aus 

eingereichten Unterlagen (z.B. Rechnungen, Verordnungen, 

Gutachten) oder Mitteilungen eines Krankenhauses oder von 

Angehörigen eines Heilberufes ergeben. Diese Überprüfung 

unter Einbeziehung von Gesundheitsdaten erfolgt nur, soweit 

hierzu ein Anlass besteht (z.B. bei Fragen zur Diagnose, dem 

Behandlungsverlauf oder der Liquidation). Die Übermittlung 

und Erhebung dieser Daten setzt nach § 213 Versicherungs-

vertragsgesetz (VVG) eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen 

(Schweigepflichtentbindung) voraus: 

 

Wortlaut des § 213 VVG: 

(1)Die Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten durch 

den Versicherer darf nur bei Ärzten, Krankenhäusern und 

sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen und Pflegeper-

sonen, anderen Personenversicherern und gesetzlichen 

Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und Behör-

den erfolgen; sie ist nur zulässig, soweit die Kenntnis der 

Daten für die Beurteilung des zu versichernden Risikos oder 

der Leistungspflicht erforderlich ist und die betroffene Per-

son eine Einwilligung erteilt hat. 

 

(2) Die nach Absatz 1 erforderliche Einwilligung kann vor Ab-

gabe der Vertragserklärung erteilt werden. Die betroffene 

Person ist vor einer Erhebung nach Absatz 7zu unterrich-

ten; sie kann der Erhebung widersprechen. 

(3) Die betroffene Person kann jederzeit verlangen, dass eine 

Erhebung von Daten nur erfolgt, wenn jeweils in die ein-

zelne Erhebung eingewilligt worden ist. 

(4) Die betroffene Person ist auf diese Rechte hinzuweisen, auf 

das Widerspruchsrecht nach Absatz 2 bei der Unterrich-

tung. 

 

Soweit dies nach dem Gesetz zulässig ist, wird die Einwilli-

gung für die vorgenannte Personendatenbearbeitung ohne 

Einzelabfrage gem. § 213 Abs. 3 VVG erklärt, unter dem Vor-

behalt, dass die Einwilligung sich nicht auf den Leistungsfall 

erstreckt, auf einen Zeitraum von einem Jahr ab Antragsun-

terzeichnung befristet ist und jederzeit in Textform widerrufbar 

ist. Damit soll der zusätzliche Aufwand von Einzelabfragen vor 

jeder Datenerhebung bei der üblichen Vertragsdurchführung 

vermieden werden. 

 

Eine abweichende Erklärung wird ggfs. mit der dem Antrag er-

gänzend beigefügten Schweigepflichtenbindungsklausel 

erteilt. 

 

Der Versicherer hat die personenbezogenen Gesundheitsda-

ten durch eine strenge Zugriffskontrolle gesichert. Soweit 

dies technisch und organisatorisch möglich ist, werden be-

sondere Kundenwünsche bezüglich des Datenschutzes- ins-

besondere zur Löschung und Weitergabebeschränkung - be-

rücksichtigt. Sprechen Sie den Versicherer diesbezüglich 

gern an. 

 

 

7. Betreuung durch Versicherungsvermittler 

In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch 

einen Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben 

Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften. Um seine 

Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Ver-

mittler zu diesen Zwecken vom Versicherer die für die Betreu-

ung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 

Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, 

Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, 

Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungs-

leistungen. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpas-

sungen in der Personenversicherung können an den zuständi-

gen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. 

Der Vermittler verarbeitet und nutzt selbst diese personenbe-

zogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und 

Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns über Ände-

rungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Ver-

mittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestim-

mungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegen-

heitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu 

beachten. 

 

 

8. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzge-

setz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein 

Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzun-

gen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 

Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. 

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen 

wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauf-

tragten der Versicherer und des Versicherungsnehmer in der 

Kundeninformation genannte Adresse. Richten Sie auch ein 

etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung 

oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespei-

cherten Daten stets dort hin. 

 


